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Festlegung der Höhe des Essengeldes gemäß § 17 KitaG 

 

Kita „Regenbogen“ Drachhausen 

 

Lieferfirma: Fleischerei & Partyservice Schwella GbR 

 

Zusammensetzung des Portionspreises: 

Preis ab 01.04.2023 Krippe Kindergarten Hort 

pro Portion inkl. 7 % MwSt. 3,40 € 3,50 € 3,60 € 

davon    

Personalkosten 1,10 € 1,10 € 1,10 € 

Transportkosten 0,30 € 0,30 € 0,30 € 

Kosten Kassierung 0,10 € 0,10 € 0,10 € 

Wareneinsatz* 1,45 € 1,55 € 1,65 € 

Betriebskosten* 0,45 € 0,45 € 0,45 € 
* = ersparte Eigenaufwendungen Eltern (Essengeld) gem. § 17 KitaG 

 

Elternanteil am Essengeld (ersparte Eigenaufwendungen): 

 Krippe Kindergarten Hort 

aktuell 1,58 € 1,70 € 1,78 € 

ab 01.04.2023 1,90 € 2,00 € 2,10 € 

Erhöhung um 0,32 € 0,30 € 0,32 € 

 

Trägeranteil am Essengeld: 

 Krippe Kindergarten Hort 

aktuell 0,71 € 0,76 € 0,79 € 

ab 01.04.2023 1,50 € 1,50 € 1,50 € 

Erhöhung um 0,79 € 0,74 € 0,71€ 

 
Hinweis zur Berechnung: 

 

Gemäß § 17 KitaG haben die Personensorgeberechtigten einen Zuschuss zur Versorgung des Kindes 

mit Mittagessen in Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen zu entrichten 

(Essengeld). 

 
Gemäß der Erläuterung zum § 17 KitaG sind nicht die Herstellungskosten der Maßstab, sondern der 

Gegenwert, den die Eltern dadurch einsparen, dass ihre Kinder in der Kindertagesstätte zu Mittag essen. 

In den Wert der ersparten Eigenaufwendungen gehen die Rohmaterialien, Grundstoffe, Energie und in 

entsprechendem Umfang Be- und Entsorgungskosten ein. Personalkosten sind für die Bemessung nicht 

zu berücksichtigen, da im Familienrahmen die Essenzubereitung in der Regel eine unentgeltliche 

Leistung ist und die Eltern deshalb insoweit nichts einsparen. Einen Anhaltspunkt für die Berechnung 

des Essengeldes hat der Träger der Einrichtung, wenn er seine Sachkosten hierfür zur Grundlage nimmt. 


